
Anträge die das Zucht und Körwesen betreffen und die zur JHV 2024 angenommen wurden 

 

Ergänzung ZO :  

Jeder Züchter ist verpflichtet einmal in 2 Jahren an der Züchtertagung der Landesgruppe, in der 
er Mitglied ist, teilzunehmen 

Ergänzung ZO: 

Eine Wurfwiederholung ist erst nach dem Ablauf von 2 Jahren (gerechnet ab dem Wurfdatum 
des zu wiederholenden Wurfes) gestattet. Gleiches gilt für die Doppelbelegung 

Änderung ZO: 

Patellauntersuchungspflicht für Zwergschnauzer entfällt 

Pflichtuntersuchungen:  

Änderung ZO: 

Betrifft Zwergschnauzer:  

PRA B HIVEP 3 Gentest bleibt als Pflichtuntersuchung vor Zuchteinsatz auch über den 1.02.25 
hinaus bestehen 

Änderung ZO: 

Ab dem 1.09.24 muss für alle Zwergschnauzer vor Zuchteinsatz ein Gentest auf Comma Defect 
vorgelegt werden. Eine Verpaarung ist nur erlaubt zwischen frei x frei oder frei x Anlageträger. Der 
Gentest wird nur anerkannt, wenn bei Probenentnahme eine Idenditätskontrolle durchgeführt 
wurde  

Änderung ZO: 

Ab dem 1.09.24 muss für alle Zwergschnauzer vor Zuchteinsatz ein Gentest auf CMT(Charcot-
Marie-Tooth) vorgelegt werden. Eine Verpaarung ist nur erlaubt zwischen frei x frei oder frei x 
Anlageträger. Der Gentest wird nur anerkannt, wenn bei Probenentnahme eine 
Idenditätskontrolle durchgeführt wurde  

 

Änderung ZO: 

Ab dem 1.01.25 muss für alle Zwergschnauzer vor Zuchteinsatz ein Gentest auf PMDS 
(Persistant Müller Gang Syndrom) vorgelegt werden. Eine Verpaarung ist nur erlaubt zwischen 
frei x frei oder frei x Anlageträger. Der Gentest wird nur anerkannt, wenn bei Probenentnahme 
eine Idenditätskontrolle durchgeführt wurde  

 

 

 

 

 



Änderung ZO: 

Ab dem 1.01.25 muss für die Dauer von 3 Jahren für alle Deutschen Pinscher die die 
Zuchtzulassung erhalten ein Gentest auf DM (Degenerative Myelopathie) Exon 2 vorgelegt 
werden. Ausgenommen sind Hunde bei denen beide Elternteile frei/reinerbig sind. Nach Ablauf 
der 3 Jahre werden die Daten gesichtet und zusammen mit Fachleuten entschieden, ob eine 
Untersuchungspflicht bestehen bleibt.  

Eine Verpaarung ist nur erlaubt zwischen frei x frei oder frei x Anlageträger. Der Gentest wird nur 
anerkannt, wenn bei Probenentnahme eine Idenditätskontrolle durchgeführt wurde  

 

 

Änderung ZO:  

Jeder Züchter ist verpflichtet vollzogene Deckakte oder Würfe innerhalb von 14 Tagen den 
zuständigen Stellen zu melden 

 

Änderung ZO: 

Bleibt eine Hündin leer muss der vom Zuchtwart unterschriebene Wurfantrag innerhalb von 14 
Tagen nach errechnetem Wurftermin zur Erfassung der Zuchtbuchstelle zugeleitet werden. 

 

Zuchtzulassungen: 

Das Formular Zahnstatus (auszufüllen anlässlich einer ZZL Prüfung PSK) wird abgeschafft 

 

Änderung ZO: 

Für alle Verpaarungen mit Decktag 1.01.25 muss für die Zuchttiere sowie alle daraus 
hervorgehende Welpen ein DNA Profil nach ISAG Standard 2020 erstellt und dem PSK zwecks 
Überprüfung der Abstammung zur Verfügung gestellt werden 

Der Vorstand ist bereits in Verhandlungen mit Laboklin ab wann das Angebot gültig wird, das alle 
Hunde die ein durch Laboklin erstelltes Profil nach ISAG Standard 2006 besitzen, einen 
ermässigten Preis zur Umstellung auf das Profil ISAG 2020 erhalten.  

Weitere Informationen zum DNA-Profil erfolgen nach Abschluss der Gespräche. Wir bitten die 
Mitglieder bis dahin um etwas Geduld und davon abzusehen die Geschäftsstelle mit Fragen 
dahingehend zu kontaktieren, da von deren Seite dazu vorerst keine Auskünfte erteilt werden 
können.  

 

Astrid Schön Hauptzuchtbeauftragte 

 


